
Anlage A zur V/1066/2019 
Kurzüberblick 

Aufhebung der Vereinbarung über den Einsatz von Notärztinnen/Notärzten zwischen der Stadt 
Münster und dem Kreis Coesfeld vom 05.08.2005/19.08.2005 mit Ablauf des 31.12.2019. 
 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Mit der Zustimmung zur Aufhebung der o. a. Vereinbarung endet die Verpflichtung der Stadt 
Münster zur notärztlichen Versorgung der nordöstlichen Randlage des Kreises Coesfeld. Gleich-
zeitig entfällt die Verpflichtung des Kreises Coesfeld zur Zahlung des jährlichen Betrages von 
70.000,00 €.   

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 0210 Rettungsdienst 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan x Ja  Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja x Nein   

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2020 enthalten? x Ja  Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja x Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja x Nein   

 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig frei-
willig 

 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
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